
INTERUNIVERSITÄRER KURS KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
 

 
INHALTE UND ZIELE 

Die Ausübung der Klinischen Psychologie umfasst die durch den Erwerb fachlicher Kompetenz erlernte Anwendung 

klinisch-psychologischer Erkenntnisse und Methoden bei der Untersuchung, Behandlung und Vorhersage des Erlebens 

und Verhaltens von Menschen in Form von Prävention, Gesundheitsförderung, Intervention (Therapie), Rehabilitation und 

Evaluation. Die postgraduelle Ausbildung zum Erwerb theoretischer und praktischer fachlicher Kompetenz in Klinischer 

Psychologie ist durch das Psychologengesetz 2013 (PG 2013) geregelt. 

Die theoretische Ausbildung setzt sich aus einem allgemeinen Teil (Grundmodul) und einem Aufbaumodul zusammen und 

hat im Zeitrahmen von zumindest 18 Monaten, beginnend ab der ersten theoretischen Ausbildungseinheit und längstens 

fünf Jahren ab Zulassung zum berufsbegleitenden interuniversitären Universitätskurs Klinische Psychologie in einer 

Gesamtdauer von zumindest 340 Arbeitseinheiten zu je 45 Minuten praxisorientiert zu erfolgen. 

 
ZIELGRUPPE 

Personen, die den Beruf als Klinische/r Psychologe/in im Gesundheitswesen nach PG 2013 anstreben. 

 

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Zugelassen werden können Personen, die 

 die Bezeichnung ‚Psychologe/in‘ gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 PG 2013 führen dürfen 

 im Rahmen eines Studiums der Psychologie gemäß § 4 PG 2013 zumindest 180 ECTS-Anrechnungspunkte 

erworben sowie folgende Studieninhalte von zumindest 75 ECTS Anrechnungspunkten absolviert haben: 

- Psychopathologie, Psychopharmakologie, Psychiatrie und Neurologie 

- psychologische Diagnostik gesundheitsbezogenen Erlebens und Verhaltens und psychischer Störungen  

- Methoden/ Anwendungsbereiche im Bereich Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und Rehabilitation 

- psychologische Interventionen im Bereich Gesundheitspsychologie und Klinischen Psychologie 

 die physische Eignung auf Grundlage eines allgemeinärztlichen Zeugnisses besitzen 

 die psychische Eignung auf Grundlage eines klinisch-psychologischen oder fachärztlich psychiatrischen 

Gutachtens besitzen 

 die persönliche Eignung im Rahmen eines Aufnahmegesprächs gemäß § 7 PG 2013 mit der wissenschaftlichen 

Kursleitung gemäß § 9 PG 2013 nachgewiesen haben sowie  

 Zusicherung der Absolvierung der praktisch-fachlichen Tätigkeit gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 PG 2013 von zumindest 

500 Echtstunden klinisch-psychologischer Tätigkeit gemäß § 8 Abs. 2 PG 2013 begleitend zum 

berufsbegleitenden interuniversitären Universitätskurs Klinische Psychologie gewährleistet. 

 

Weiterführende Information zur Organisation des Universitätskurses erhalten Sie via E-Mail bei 

klinische.psychologie@uni-graz.at oder telefonisch (0316/380-5107). 

  

  
FACTS 

 Dauer: 3 Semester (Grundmodul UND Aufbaumodul) 

 Umfang:  57 ECTS 

 Sprache: Deutsch 

 Ort: Karl-Franzens-Universität Graz 

 Kosten: EUR 4960 (zahlbar in drei Semestergebühren; inkl. Prüfungsgebühren, exkl. Selbsterfahrung und Su-

pervision) 

 Abschluss: Universitätszertifikat, das zum Listeneintrag berechtigt 


